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Art

1. Verbindlichkeiten aus Anleihen

2. Verbindlichkeiten aus Krediten von

2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

2.2 Land *)

2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden

2.4 Zweckverbänden und dgl.

2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 20.821.380 € 19.640.005 € 18.463.005 € 17.430.905 €

2.6 Kreditmarkt  *) 31.437.208 € 31.987.582 € 35.767.472 € 39.056.482 €

2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, 

Sondervermögen

52.258.589 € 51.627.588 € 54.230.478 € 56.487.388 €

3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 94.500.000 € 96.987.000 € 98.418.000 € 99.959.000 €

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-
aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 

4.1 Leasing

4.2 Sonstige

0 € 0 € 0 € 0 €

5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit
Sonderrechnung

5.1 Aus Krediten

5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 

gleichkommen

6. Vorübergehende Inanspruchnahme von
flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere 
Zwecke

7. Anteilige Schulden (1) im Rahmen von
Mitgliedschaften in Zweckverbänden

8.589.149 € n.n.)³ n.n.)³ n.n.)³

8. Anteilige Schulden (2) im Rahmen der Beteiligung an 
wirtschaftlichen Unternehmen

23.282.998 € n.n.)³ n.n.)³ n.n.)³

9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus 
ÖPP-Verträgen

26.210.381 € 23.877.175 € 22.775.152 € 21.673.128 €
(1)
 Der den Mitgliedsanteilen des Landkreises an Zweckverbänden 

entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

(2)
 Der den Gesellschaftsanteilen des Landkreises an Unternehmen 

entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen

(3) Für die Hhjahre 2017 und 2018 sind realitätsnahe Angaben nicht 

möglich, weil eine ganze Reihe gewichtiger Zweckverbände und 

Beteiligungen noch keine Finanzplanung für die Jahre 2017 und 2018 

ausgearbeitet hat, woraus annähernd belastbare Werte herzuleiten 

wären. 

*) nachrichtl.: voraussichtl. noch nicht aufgenommene (mögl.) HER 6.185.070 7.201.290 6.925.210 7.998.770

Stand zu Beginn 
des Vorjahres
01.01.2016

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Summe 

Summe 

vorauss. Stand zu 
Beginn des 

Haushaltsjahres
01.01.2017

vorauss. Stand zu 
Beginn des 

Haushaltsjahres
01.01.2018

vorauss. Stand 
zum Ende des 
Haushaltsjahres
31.12.2018
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Art

1. Rücklagen und Sonderrücklagen

1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0 € 0 € 0 € 0 €

1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 0 € 0 € 0 € 0 €

1.3 Zweckgebundene Rücklagen 0 € 0 € 0 € 0 €

1.4 Sonderrücklagen 55.944.832 € 55.944.832 € 55.944.832 € 55.944.832 €

1.4.1 Stiftungskapital 0 € 0 € 0 € 0 €

1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen (Beteiligungswert Sparkasse Oberhessen) 55.944.832 € 55.944.832 € 55.944.832 € 55.944.832 €

Summe der Rücklagen 55.944.832 € 55.944.832 € 55.944.832 € 55.944.832 €

2. Rückstellungen

2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von 
beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen 27.157.715 € 28.142.352 € 28.904.685 € 29.436.053 €

(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt) 678.451 € 754.371 € 846.661 € 945.191 €

2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber 
Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern 6.896.591 € 7.100.589 € 7.316.656 € 7.529.798 €

2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der 
Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und 
ähnlichen Maßnahmen

10.937 € 79.497 € 108.877 € 69.057 €

2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für 
Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden 311.642 € 0 € 0 € 0 €

2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von 
Abfalldeponien 0 0 € 0 € 0 €

2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0 0 € 0 € 0 €

2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem 
Finanzausgleichgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen 
von Steuerschuldverhältnissen

0 € 0 € 0 € 0 €

2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, 
Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 4.642.878 € 3.235.922 € 3.585.922 € 3.585.922 €

2.9 Sonstige Rückstellungen 160.000 € 0 € 0 € 0 €
 

Summe der Rückstellungen 39.179.763 € 38.558.360 € 39.916.140 € 40.620.830 €

Stand zu Beginn 
des 

Haushaltsjahres 
01.01.2016

vorauss. Stand zu 
Beginn des 

Haushaltsjahres 
01.01.2017

vorauss. Stand 
zum Ende des 
Haushaltsjahres 
31.12.2017

vorauss. Stand 
zum Ende des 
Haushaltsjahres 
31.12.2018

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Seite 279

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018 - Vogelsbergkreis



Ergebnis der

Jahresrechn.

2018 2017 2016 2015

1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO 35.000 €   35.000 €   35.000 €   33.443,49 €

1.1 Sockelbetrag i. H. v. 35 % der vom KT bereitgestellten Mittel 12.250 €   12.250 €   12.240 €   12.240,00 €

       berechnet gem. § 6 Abs. 3 Entschädigungssatzung

1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (372 € jährlich/Fraktionsmitglied) 22.692 €   22.692 €   22.692 €   21.203,49 €

      berechnet gem. § 6 Abs. 3 Entschädigungssatzung

2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:

(vorbehaltlich der Änderungen durch die Kommunalwahl 2016)

2.1 Für die Fraktion CDU insgesamt 9.934 €     9.934 €     9.852 €     8.836,60 €

2.2 Für die Fraktion SPD insgesamt 8.818 €     8.818 €     9.480 €     9.289,60 €

2.3 Für die Fraktion FW insgesamt 3.982 €     3.982 €     4.272 €     4.272,00 €

2.4 Für die Fraktion Bündnis 90/Grüne insgesamt 3.610 €     3.610 €     5.016 €     5.016,00 €

2.5 Für die Fraktion AfD insgesamt 3.238 €     3.238 €     - 0,00 €

2.6 Für die Fraktion FDP insgesamt 2.866 €     2.866 €     3.156 €     3.156,00 €

2.7 Für die Fraktion Die Linke insgesamt 2.494 €     2.494 €     3.156 €     2.873,29 €

Eine Aufteilung der den Fraktionen gewährten Mittel nach

        - Personalkosten

        - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)

        - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit

ist nicht vorgesehen

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte 

Leitungen:

Übersicht über die den Fraktionen nach § 26a Abs. 4 HKO zur Verfügung gestellten Mittel

Art Haushaltsansatz

keine
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Stellenplan 2017

Beamte/Beamtinnen

tatsächlich Vermerke
Teil- besetzt am Erläuterungen
haushalt Bezeichnung B 6 B 4 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10/9 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 Anw. DO-A 2017 2016 30.06.2016

10 Haupt- und Personalamt 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 4,00 2,00 12,00 12,00 11,00
14 Rechnungsprüfungsamt 1,00 1,00 5,00 7,00 11,00 7,00
20 Finanzen und Kassenwesen 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 7,00 7,00 7,00 1 A 9 mD m Zul. 

30 Rechtsamt 1,00 1,00 1,00 1,00
35 Aufsichts- u. Ordnungs-Angel. 1,00 2,00 3,00 6,00 5,00 2,00 19,00 17,00 19,00 1 A11 ku, 

40 Schulen und Liegenschaften 1,00 1,00 1,00 2,00 5,00 5,00 4,00
43 Volkshochschule 1,00 1,00 1,00 1,00
50 Soziale Sicherung 1,00 1,00 4,00 10,00 19,00 1,63 36,63 36,63 36,63
51 Jugendamt 1,00 1,00 3,00 5,00 1,00 11,00 11,00 11,00
53 Gesundheitsamt 1,00 1,00 0,00 0,00
63 Bauen und Umwelt 1,00 3,00 1,00 4,00 1,00 10,00 10,00 9,00 1 A 11 ku

80 Veterinärwesen 1,00 1,00 3,00 1,00 6,00 6,00 5,00
90 Wirtschaft u. ländlichen Raum 1,00 1,00 4,00 3,00 4,00 2,00 15,00 14,00 15,00

Kreiskrankenhaus 2,00 2,00 2,00 1,00
ÖPNV 1,00 1,00 1,00 1,00
Stellenplan 2017 1,00 1,00 3,00 4,00 8,00 2,00 7,00 19,00 36,00 42,00 8,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 134,63
Stellenplan 2016 1,00 1,00 3,00 5,00 7,00 2,00 7,00 18,00 36,00 43,00 8,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 134,63
besetzte Stellen 30.06.2016 1,00 1,00 3,00 3,00 6,00 1,00 5,00 17,00 33,00 37,00 7,63 1,00 0,00 0,00 0,00 11,00 2,00 128,63 128,63
„Der Kreisausschuss kann Prämien/Zulagen gemäß der Hessischen Verordnung über die Gewährung von Leistungsanreizen und zur Anerkennung

besonderer Leistungen (HLAnreizV)  vom 07.12.2015 bis max. 1 des Gesamtansatzes Dienstbezüge gewähren.“

Zahl der Stellen
Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz nach dem

Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Stellenplan
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Stellenplan 2018

Beamte/Beamtinnen

Voraussichtlich Vermerke
Teil- besetzt am Erläuterungen
haushalt Bezeichnung B 6 B 4 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10/9 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 Anw. DO-A 2018 2017 30.06.2017

10 Haupt- und Personalamt 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 4,00 2,00 12,00 12,00 12,00
14 Rechnungsprüfungsamt 1,00 1,00 5,00 7,00 7,00 7,00
20 Finanzen und Kassenwesen 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 7,00 7,00 7,00 1 A 9 mD m Zul. 

30 Rechtsamt 1,00 1,00 1,00 1,00
35 Aufsichts- u. Ordnungs-Angel. 1,00 2,00 3,00 6,00 5,00 2,00 19,00 19,00 19,00 1 A11 ku, 

40 Schulen und Liegenschaften 1,00 1,00 1,00 2,00 5,00 5,00 4,00
43 Volkshochschule 1,00 1,00 1,00 1,00
50 Soziale Sicherung 1,00 1,00 4,00 10,00 19,00 1,63 36,63 36,63 36,63
51 Jugendamt 1,00 1,00 3,00 5,00 1,00 11,00 11,00 11,00
53 Gesundheitsamt 1,00 1,00 1,00 1,00
63 Bauen und Umwelt 1,00 3,00 1,00 4,00 1,00 10,00 10,00 9,00 1 A 11 ku

80 Veterinärwesen 1,00 1,00 3,00 1,00 6,00 6,00 5,00
90 Wirtschaft u. ländlichen Raum 1,00 1,00 4,00 3,00 4,00 2,00 15,00 15,00 15,00

Kreiskrankenhaus 2,00 2,00 2,00 1,00
ÖPNV 1,00 1,00 1,00 1,00
Stellenplan 2018 1,00 1,00 3,00 4,00 8,00 2,00 7,00 19,00 36,00 42,00 8,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 134,63
Stellenplan 2017 1,00 1,00 3,00 5,00 7,00 2,00 7,00 18,00 36,00 43,00 8,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 134,63
besetzte Stellen 30.06.2017 1,00 1,00 3,00 3,00 7,00 1,00 6,00 17,00 35,00 38,00 7,63 1,00 0,00 0,00 0,00 8,00 2,00 130,63 130,63
„Der Kreisausschuss kann Prämien/Zulagen gemäß der Hessischen Verordnung über die Gewährung von Leistungsanreizen und zur Anerkennung

besonderer Leistungen (HLAnreizV)  vom 07.12.2015 bis max. 1 des Gesamtansatzes Dienstbezüge gewähren.“

Zahl der Stellen
Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz nach dem

Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Stellenplan
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Stellenplan 2017

Tarifbeschäftigte

tatsächlich Vermerke
15 14 13 12 11 10 9 * 9a 9b 9c 8 7 6 5 4 3 2Ü 2 besetzt am Erläuterungen

 2017 2016 30.06.2016

10 Haupt- und Personalamt 1,00 1,57 1,00 8,72 3,00 7,50 6,08 0,94 1,50 5,25 36,56 35,74 31,98
14 Rechnungsprüfungsamt 2,78 1,17 1,00 4,95 7,60 4,95

20 Finanzen u. Kassenwesen 3,50 6,78 10,28 10,28 9,98
30 Rechtsamt 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00
35 Aufsichts- u. Ordn. Angel. 0,50 1,00 17,75 3,00 9,52 10,62 42,39 39,89 30,74
40 Schulen u. Liegenschaften 1,00 1,00 4,00 2,50 4,50 1,00 2,60 42,73 23,87 39,22 122,42 124,42 111,83
43 Volkshochschule 1,00 2,00 4,25 0,75 8,00 8,00 7,00
50 Soziale Sicherung 1,00 6,00 56,82 32,00 3,00 3,95 3,00 105,77 102,77 83,06 1 EG10 ku
51 Jugendamt 0,52 1,00 2,00 4,78 12,55 5,00 2,00 1,52 0,47 2,00 31,84 29,84 25,62 1 EG11 ku
53 Gesundheitsamt 3,75 1,82 3,00 1,52 4,43 3,98 18,50 19,50 17,53
63 Bauen und Umwelt 1,00 1,00 6,00 2,50 1,50 2,00 4,00 18,00 15,59 15,35 1 EG12 + 2,52 EG8 ku
80 Veterinärwesen 7,65 1,00 2,60 0,50 11,75 10,75 11,65
90 Wirtschaft und ländlichen Raum 1,00 7,70 2,00 2,00 2,00 9,50 1,35 4,50 1,00 0,32 31,37 29,72 22,79 1 EG12, 1 EG11 - GF VC

Stellenplan 2017 4,25 5,34 6,00 2,00 22,27 25,56 0,00 114,99 50,69 56,58 0,00 73,58 33,28 2,50 2,00 44,79 0,00 443,83
Stellenplan 2016 2,75 5,34 6,00 3,00 21,27 22,06 136,20 50,18 0,00 74,20 36,28 2,50 3,00 55,57 0,00 436,10
besetzte Stellen 30.06.2016 2,75 7,21 5,00 3,00 17,71 20,82 107,41 68,54 0,00 60,10 41,64 1,16 1,21 36,93 0,00 373,484,50,1,510,71 30,05 #### 108,15

besetzt am Vermerke
S 17 S 16Ü S 16 S 15 S 14 S 13Ü S 13 S 12Ü S 12 S 11Ü S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 2017 2016 30.06.2016 Erläuterungen

50 Soziale Sicherung 3,00 3,00 3,00 2,62

51 Jugend, Familie, Sport 1,52 2,78 18,00 2,00 24,30 21,30 19,74 0,52 S 17 ku

53 Gesundheitsamt 1,00 1,00 0,00 0,00
Stellenplan 2017 1,52 2,78 19,00 5,00 28,30
Stellenplan 2016 1,52 1,78 16,00 5,00 24,30
besetzte Stellen 30.06.2016 1,52 1,77 13,73 5,34 22,36

Tarifpersonal Stellenplan 2017 472,13

Tarifpersonal Stellenplan 2016 460,40

TP besetzte Stellen 30.06.2017 395,84

Neben den o. a. Tarifstellen können im TH 40 bis zu 23 Stellen als Dauerarbeitsverhältnisse besetzt werden mit Pauschalbeschäftigten für 
•         Betreute Grundschulen
•         Mittagsessenversorgung 
•         Mediotheken

∗ Die Aufteilung der Stellen in der Entgeltgruppe 9 erfolgt vorbehaltlich der abschließenden Einzelfallüberprüfung nach der ab 01.01.2017 gültigen Entgeltordnung.
Die im Rahmen der Umsetzung der Entgeltordnung erforderlichen Stellenplanveränderungen, wie z.B. höhere Entgeltgruppenzuordnungen in Einzelfällen aufgrund der bisherigen Tätigkeitsmerkmale (Tarifautomatik), werden 
ebenfalls bewilligt.

Stellenplan

TVöD

SuE

Entgeltgruppen nach TVöD für den öffentlichen Dienst

Entgeltgruppen nachTVöD für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teil-
haus-
halt

Bezeichnung
Zahl der Stellen

nach dem
Stellenplan
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Stellenplan 2018

Tarifbeschäftigte

voraussichtlich Vermerke
15 14 13 12 11 10 9 * 9a 9b 9c 8 7 6 5 4 3 2Ü 2 besetzt am Erläuterungen

 2018 2017 30.06.2017

10 Haupt- und Personalamt 1,00 1,57 1,00 8,72 3,00 7,50 6,08 0,94 1,50 5,25 36,56 36,56 32,98
14 Rechnungsprüfungsamt 2,78 1,17 1,00 4,95 4,95 4,95

20 Finanzen u. Kassenwesen 3,50 6,78 10,28 10,28 9,98
30 Rechtsamt 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00
35 Aufsichts- u. Ordn. Angel. 0,50 1,00 17,75 3,00 9,52 10,62 42,39 42,39 30,74
40 Schulen u. Liegenschaften 1,00 1,00 4,00 2,50 4,50 1,00 2,60 42,73 23,87 39,22 122,42 122,42 111,83
43 Volkshochschule 1,00 2,50 5,00 4,75 0,75 14,00 8,00 7,00
50 Soziale Sicherung 1,00 6,00 56,82 32,00 3,00 3,95 3,00 105,77 105,77 87,06 1 EG10 ku
51 Jugendamt 0,52 1,00 2,00 4,78 12,55 5,00 2,00 1,52 0,47 2,00 31,84 31,84 25,62 1 EG11 ku
53 Gesundheitsamt 3,75 1,82 3,00 1,52 4,43 3,98 18,50 18,50 17,53
63 Bauen und Umwelt 1,00 1,00 6,00 2,50 1,50 2,00 4,00 18,00 18,00 15,35 1 EG12 + 2,52 EG8 ku
80 Veterinärwesen 7,65 1,00 2,60 0,50 11,75 11,75 11,65
90 Wirtschaft und ländlichen Raum 1,00 7,70 2,00 2,00 2,00 9,50 1,35 4,50 1,00 0,32 31,37 31,37 22,79 1 EG12, 1 EG11 - GF VC

Stellenplan 2017 4,25 5,34 6,50 2,00 27,27 25,56 0,00 114,99 50,69 57,08 0,00 73,58 33,28 2,50 2,00 44,79 0,00 449,83
Stellenplan 2016 2,75 5,34 6,00 3,00 21,27 22,06 136,20 50,18 0,00 74,20 36,28 2,50 3,00 55,57 0,00 443,83
besetzte Stellen 30.06.2016 2,75 7,21 5,00 3,00 17,71 20,82 112,41 68,54 0,00 60,10 41,64 1,16 1,21 36,93 0,00 378,484,50,1,510,71 30,05 #### 108,15

besetzt am Vermerke
S 17 S 16Ü S 16 S 15 S 14 S 13Ü S 13 S 12Ü S 12 S 11Ü S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 2018 2017 30.06.2017 Erläuterungen

50 Soziale Sicherung 3,00 3,00 3,00 2,62

51 Jugend, Familie, Sport 1,52 3,78 18,50 2,00 25,80 24,30 19,74 0,52 S 17 ku

53 Gesundheitsamt 1,00 1,00 1,00 1,00
Stellenplan 2018 1,52 3,78 19,50 5,00 29,80
Stellenplan 2017 1,52 2,78 19,00 5,00 28,30
besetzte Stellen 30.06.2016 1,52 1,77 14,73 5,34 23,36

Tarifpersonal Stellenplan 2018 479,63

Tarifpersonal Stellenplan 2017 472,13

TP besetzte Stellen 30.06.2017 401,84

Neben den o. a. Tarifstellen können im TH 40 bis zu 23 Stellen als Dauerarbeitsverhältnisse besetzt werden mit Pauschalbeschäftigten für 
•         Betreute Grundschulen
•         Mittagsessenversorgung 
•         Mediotheken

∗ Die Aufteilung der Stellen in der Entgeltgruppe 9 erfolgt vorbehaltlich der abschließenden Einzelfallüberprüfung nach der ab 01.01.2017 gültigen Entgeltordnung. 
Die im Rahmen der Umsetzung der Entgeltordnung erforderlichen Stellenplanveränderungen, wie z.B. höhere Entgeltgruppenzuordnungen in Einzelfällen aufgrund der bisherigen Tätigkeitsmerkmale (Tarifautomatik), werden 
ebenfalls bewilligt.

Stellenplan

TVöD

SuE

Entgeltgruppen nach TVöD für den öffentlichen Dienst

Entgeltgruppen nachTVöD für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teil-
haus-
halt

Bezeichnung
Zahl der Stellen

nach dem
Stellenplan
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Stellenplan 2017/2018

Stellenübersicht

Beamte Tarifpers. zus. Beamte Tarifpers. zus. Beamte Tarifpers. zus. Beamte Tarifpers. zus.
10 Haupt- und Personalamt 12,00 36,56 48,56 12,00 36,56 48,56 12,00 35,74 47,74 11,00 31,98 42,98
14 Rechnungsprüfungsamt 7,00 4,95 11,95 7,00 4,95 11,95 11,00 7,60 18,60 7,00 4,95 11,95
20 Finanzen u. Kassenwesen 7,00 10,28 17,28 7,00 10,28 17,28 7,00 10,28 17,28 7,00 9,98 16,98
30 Rechtsamt 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 2,00
35 Aufsichts- u. Ordnungs-Angel. 19,00 42,39 61,39 19,00 42,39 61,39 17,00 39,89 56,89 19,00 30,74 49,74
40 Schulen u. Liegenschaften 5,00 122,42 127,42 5,00 122,42 127,42 5,00 124,42 129,42 4,00 111,83 115,83
43 Volkshochschule 1,00 14,00 15,00 1,00 8,00 9,00 1,00 8,00 9,00 1,00 7,00 8,00
50 Soziale Sicherung 36,63 108,77 145,40 36,63 108,77 145,40 36,63 105,77 142,40 36,63 83,06 119,69
51 Jugendamt 11,00 57,64 68,64 11,00 56,14 67,14 11,00 51,14 62,14 11,00 47,98 58,98
53 Gesundheitsamt 1,00 19,50 20,50 1,00 19,50 20,50 0,00 19,50 19,50 0,00 17,53 17,53
63 Bauordnung, Denkmalpflege 10,00 18,00 28,00 10,00 18,00 28,00 10,00 15,59 25,59 9,00 15,35 24,35
80 Veterinärwesen 6,00 11,75 17,75 6,00 11,75 17,75 6,00 10,75 16,75 5,00 11,65 16,65
90 Wirtschaft/ländl. Raum 15,00 31,37 46,37 15,00 31,37 46,37 14,00 29,72 43,72 15,00 22,79 37,79

Kreiskrankenhaus 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 1,00 0,00 1,00
ÖPNV 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

10-90 Summe 134,63 479,63 614,26 134,63 472,13 606,76 134,63 460,40 595,03 128,63 395,84 524,47

Zusätzlich zu den vorstehend der einzelnen Teilhaushalten zugeordneten Stellen wird im Stellenplan 2017/2018 aufgrund der 
besonderen Situation im Zusammenhang mit der Flüchtlingsproblematik ein besonderer Stellenpool "Flüchtlingsbetreuung"
im Umfang bis zu 15 Stellen bis zur Entgeltgruppe 10 TVöD bzw. S 14 SuE eingerichtet.

Der Kreisausschuss ist ermächtigt, zur Sicherstellung der mit der Betreuung der Flüchtlinge unmittelbar verbundenen 
Aufgabenerfüllung notwendiges Personal in diesem Umfang erforderlichenfalls auch unbefristet einzustellen.

Die Gesamtzahl der Stellenplan 2017 auszuweisenden Stellen ergibt demnach 621,76 Stellen.

Die Gesamtzahl der Stellenplan 2018 auszuweisenden Stellen ergibt demnach 629,26 Stellen.

Zahl der Stellen

Teil-
haushalt

Bezeichnung
tatsächlich besetzt am

2018 2017 30.06.20162016
nach dem Stellenplan
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Übersicht

über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten 

(§ 5 Abs. 3 Ziffer 2 GemHVO)

Status Laufbahn/Berufsfeld

Aus-

bildungs-

jahr

voraussichtlich

Stellen

im Hj. 2017/2018

Beamte/Beamtinnen im Vorbereitungsdienst ab 09/2013 bis 08/2016 4

gehobener Dienst ab 09/2014 bis 08/2017 4

ab 09/2015 bis 08/2018 3

ab 09/2016 bis 08/2019 1

ab 09/2017 bis 08/2020 2

Gesamtsumme 14

BASS - Studenten und Studentinnen ab 10/2012 bis 03/2016 1

ab 10/2013 bis 03/2017 1

ab 10/2014 bis 03/2018 1

ab 10/2015 bis 03/2019 1

ab 10/2016 bis 03/2020 1

ab 10/2017 bis 03/2021 nicht bekannt

Gesamtsumme 5

Auszubildende Verwaltungsfachangestellte

ab 08/2014 bis 07/2017 3. 4

ab 08/2015 bis 07/2018 2. 5

ab 08/2016 bis 07/2019 1. 6

ab 08/2017 bis 07/2020 4

Fachinformatiker /in

ab 08/2014 bis 07/2017 3. 1

ab 08/2017 bis 07/2020 1

Bauzeichner/in

ab 09/2016 bis 08/2019 1. 1

Medizinische Fachangestellte 0

Gesamtsumme 22

ab 08/2016 bis 07/2017 2

ab 08/2017 bis 07/2018 nicht bekannt

Gesamtsumme 2

Summe der Beamten im Vorbereitungsdienst, 

Auszubildenden, Praktikanten: 43

letzer Tag Hj. 31.12.

Praktikanten/Praktikantinnen
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Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der 
verbundenen Unternehmen gem. § 1 Abs. 4 (10) GemHVO 
 
1.  Kreiskrankenhaus des Vogelsbergkreises in Alsfeld GmbH 
 
Gemäß § 3 des Hessischen Krankenhausgesetzes (HKHG) gewährleisten das Land, die Landkreise und die 
kreisfreien Städte die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung durch leistungsfähige Krankenhäuser 
als öffentliche Aufgabe. Zur Erfüllung seines Sicherstellungsauftrages betreibt der Vogelsbergkreis ein 
Krankenhaus, das seit dem 01. 01. 1999 in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung geführt wird.  
 
Die Gesellschaft ihrerseits betreibt drei Tochtergesellschaften. Es handelt sich dabei um die 
Kreiskrankenhaus Alsfeld Dienstleistung Gesellschaft mit beschränkter Haftung (KAD GmbH), um die 
Pflege- und Dienstleistungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (AMANDUS) sowie um die Gesundheits- 
und Pflegezentrum Alsfeld gemeinnützige GmbH (GuPA). Seit dem Geschäftsjahr 2007 ist die Firma Gies 
Dienstleistungen GmbH als Minderheitsgesellschafter an der KAD beteiligt. AMANDUS und GuPA sind 
vollständig im Besitz der Kreiskrankenhaus des Vogelsbergkreises in Alsfeld GmbH.  
 
Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist weiterhin kritisch zu sehen. Während alle drei 
Tochtergesellschaften KAD, GuPA und AMANDUS das Jahr mit einem positiven Jahresergebnis 
abschließen konnten, hat sich die wirtschaftliche Situation der Kreiskrankenhaus des Vogelsbergkreises in 
Alsfeld GmbH im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert, jedoch wurde das Jahr 2015 
weiterhin mit einem Verlust abgeschlossen.  
 
Weitere detaillierte Ausführungen zum Geschäftsverlauf des Jahres 2015 sind dem Prüfbericht sowie dem 
Lagebericht zu entnehmen.  
 
Im Haushaltsjahr 2016 nahm der Gesellschafter einen Verlustausgleich in Höhe von 2.000.000 € für das 
Jahr 2014 vor und stabilisierte mit dieser Maßnahme das Eigenkapital der Gesellschaft.  
 
Für das laufende Wirtschaftsjahr wurde mit einem Defizit in Höhe von 1.047.599 € geplant. Aufgrund der 
guten Leistungsentwicklung in 2016 wird damit gerechnet, dass das Defizit gegenüber dem Plan um ca. 
400.000 € geringer ausfallen wird.  
 
Für das Jahr 2016 werden die Krankenkassen erneut zu Verhandlungen zur Vereinbarung eines 
Sicherstellungszuschlages für die Notfallversorgung und Intensivmedizin aufgefordert.  
 
Auf Grund der kurzfristigen Entscheidung der Gynäkologen, die Geburtshilfe zum 31.12.2016 einzustellen, 
sind aktuell konkrete Aussagen über die Ergebnisentwicklung für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 
schwierig. Zur Kompensation werden Gespräch mit einem Arzt zur Besetzung der vakanten Position der 
Stelle „Sektionsleitung Gefäßchirurgie“ und mit der Gesundheit 2 Nordhessen über eine Kooperation im 
Bereich der Teleneurologie geführt. Sollten beide Gespräche erfolgreich sein, kann das Leistungsvolumen in 
2017 gehalten werden. Auch sind wichtige Parameter wir die Entwicklung des Landesbasisfallwertes, die 
Höhe des Fixkostendegressionsabschlags oder die Personalkostensteigerungen aktuell nicht bekannt.  
 
Unter Berücksichtigung von Schätzungen dieser Parameter muss ich aktuell von einer Verschlechterung des 
Ergebnisses im Jahre 2017 auf ca. -850.000 € ausgehen. Für das Jahre 2018 rechne ich dagegen wieder 
mit einer positiven Entwicklung und einer Ergebnisverbesserung auf ca. -500.000 €.  
 
Anfang 2018 wird die Rückzahlung eines Darlehens in Höhe von 4.000.000 € fällig. Dazu wurde im 
laufenden Geschäftsjahr ein Betrag in Höhe von 2.000.000 € angespart. Selbst bei positiver Entwicklung 
wird jedoch der volle Betrag nicht vollständig zurück bezahlt werden können. Daher ist mit der Vereinbarung 
eines Anschlussdarlehens in der Höhe von bis zu 1.500.000 € zu rechnen.  
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Mit dem Beginn der baulichen Sanierung wird im Herbst 2017 gerechnet. Die Finanzierung muss nach 
Prüfung der beim Ministerium eingereichten Pläne geklärt werden. In diesem Zusammenhang müssen auch 
die weiteren Schritte bei den Fusionsgesprächen mit dem Klinikum Fulda abgewartet werden.  

Sassan Pur  
Geschäftsführer  

Alsfeld, den 06. Oktober 2016 
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2. Grundstücksverwaltungsgesellschaft Vogelsbergkreis 
 
Die Grundstückverwaltungsgesellschaft Vogelsbergkreis (kurz: GVVB) wurde am 11.12.2013, 
gegründet und am 17.01.2014 beim Registergericht, AG Gießen, eingetragen. Das Stammkapital 
der Gesellschaft beträgt 25.000,00 Euro. Der Vogelsbergkreis ist alleiniger Gesellschafter. 
 
Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die 
Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, an 
denen der Vogelsbergkreis beteiligt ist. Diesen Geschäftszweck erfüllt die GVVB durch die seit 
30.04.2014 bestehende Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der 
„Projektentwicklungs-GmbH & Co. Schule an der Wascherde KG“ (PEG). Sie vertritt die PEG, übt 
jedoch nicht die Geschäftsführung der KG aus. Aus dieser Beteiligung hat sie einen Anspruch auf 
Haftungsvergütung in Höhe von 3 % des ausgewiesenen Stammkapitals.  
 
Die GVVB besitzt kein Anlagevermögen, es bestehen keine Verbindlichkeiten und keine sonstigen 
finanziellen Verpflichtungen. Aus der aktuellen Geschäftstätigkeit ergeben sich keine Risiken für den 
Kreishaushalt, eine Ausweitung der Geschäftstätigkeit ist zum Zeitpunkt der Abfassung dieses 
Berichts nicht geplant. 
 
 
Lauterbach, 10.10.2016 
 
Grundstücksverwaltungsgesellschaft Vogelsbergkreis GmbH 
gez.: 
Stiebing 
Geschäftsführerin 
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3. Projektentwicklungs-GmbH & Co. Schule an der Wascherde KG (PEG) 

 
Der Vogelsbergkreis ist seit 30.04.2014 Mehrheitskommanditist der PEG mit einer Haftungseinlage von 
23.500 €. Dies entspricht 94 % des Haftungskapitals der KG.  
Gegenstand des Unternehmens ist das Halten von Eigentum oder sonstigen grundstücksgleichen 
Rechten an mit Schulen bebauten oder sonstigen schulischen Zwecken dienenden Grundstücken, sowie 
deren Vermietung an den Vogelsbergkreis. 
 
Im konkreten Fall hält die PEG derzeit das Erbbaurecht an zwei Grundstücken in Lauterbach, die mit der 
Schule an der Wascherde sowie der Vulkansporthalle bebaut sind. 
Die Schule an der Wascherde wurde zum Schuljahresbeginn im September 2013 an den 
Vogelsbergkreis übergeben, die Vulkanturnhalle ein Jahr später im September 2014. 
Für beide Objekte bestehen langfristige Mietverträge mit dem Vogelsbergkreis. Die Miete ist 
kostendeckend kalkuliert. 
Die Finanzierung der beiden Objekte ist durch eine kreditvertragsähnliche Konstellation mit der BayerLB 
gesichert. An die Bayern LB wurde ein Teil der Mietforderung der PEG an den Vogelsbergkreis verkauft. 
Aus diesem Kaufpreis konnte die PEG die bis dahin bestehenden Verbindlichkeiten aus der 
Sanierungsmaßnahme ablösen. Der an die BayernLB abgetretene Anteil der Miete deckt den 
Schuldendienst, d. h. die Tilgungs- und Zinsverpflichtungen, die der Kaufpreisberechnung zugrunde 
liegen. Die Finanzierungsvereinbarung ist langfristig zinsgesichert und in ihrer Laufzeit an die 
Mietverträge angeglichen. 
Der verbleibende Teil der Miete deckt die Kosten der Geschäftsführung, Prüfungs- und 
Steuerberatungshonorare sowie nachgehende Ausgaben für Investitionen. 
Die Kosten der laufenden Bauunterhaltung sind vom Vogelsbergkreis zu tragen. Dies wurde bei der 
Mietkalkulation berücksichtigt. 
 
Die Geschäftsführung der KG wird seit dem Zeitpunkt der Beteiligung als Mehrheitskommanditist 
ausschließlich durch den Kreisausschuss des Vogelsbergkreises wahrgenommen. 
 
Wirtschaftliche Risiken aus der Gesellschaftstätigkeit, die Auswirkungen auf die Haushaltslage des 
Vogelsbergkreises entfalten könnten, sind nicht erkennbar. Eine Veränderung der Geschäftstätigkeit der 
Gesellschaft ist zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts nicht geplant. 
 
Lauterbach, 13.10.2016 
 
Projektentwicklungs-GmbH & Co. 
Schule an der Wascherde KG 
Im Auftrag: 
gez. 
(Bathke) 
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HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2017/2018 DES VOGELSBERG-

KREISES 

 

I. Gesetzliche Grundlagen, Anforderungen 

Landkreise, deren Haushalt nicht ausgeglichen ist, haben aufgrund § 52 Abs. 1 HKO in Verbindung mit 

§ 92 Abs. 5 HGO ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich trotz 

Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung 

aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht möglich ist. Gleiches gilt, soweit Fehlbeträge aus 

Vorjahren auszugleichen sind oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehl-

beträge erwartet werden. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017/2018 weist zwar in der gesam-

ten Ergebnis- und Finanzplanung bis 2021 ein jährliches positives ordentliches Ergebnis aus, es sind 

jedoch Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen. Daher ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustel-

len, vom Kreistag zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Der 

Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 30. September 2016 zur kommuna-

len Finanzplanung und Haushalt- und Wirtschaftsführung bis 2020 weist ebenfalls unter Ziffer II Unter-

punkt 3. darauf hin, dass Altfehlbeträge auszugleichen sind, da diese die Finanzhoheit und kommunale 

Gestaltungsfähigkeit kommunaler Haushalte bedrohen. Die Verpflichtung, den Abbau dieser Fehlbeträ-

ge aus Vorjahren im Haushaltssicherungskonzept darzustellen, wurde somit im Erlass nochmals ver-

deutlicht. 
 

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den zurückliegenden Haushaltsjahren: 

Die nachfolgende Abbildung aller Rechnungsfehlbeträge ermöglicht einen umfassenden Überblick über 

die Haushaltswirtschaft der zurückliegenden Jahre und eine bessere Einschätzung der aktuellen Lage. 

Dabei werden die Haushaltsjahre ab 1997 betrachtet. Das ist der Zeitraum, seit dem der Vogelsberg-

kreis, zunächst aufgrund von Vorgaben der Aufsichtsbehörde und seit dem Jahr 2005 aufgrund der ge-

setzlichen Vorschrift, der Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts unterliegt.  

Hj. Fehlbetrag VWH 
davon Fehlbeträge 

aus Vorjahren 
jahresbezogener 

Fehlbetrag 

nicht 
veranschlagte 
Altfehlbeträge 

1997 4.813.277,06 0,00 4.813.277,06 2.904.563,60 
1998 4.939.178,75 2.904.563,60 2.034.615,15 4.813.277,06 
1999 11.755.828,09 9.752.455,81 2.003.372,28 0,00 
2000 10.911.993,77 11.755.828,09 0,00 0,00 
2001 0,00 2.457.640,09 0,00 8.454.353,68 
2002 11.776.473,61 8.454.353,68 3.322.119,93 0,00 
2003 4.069.665,22 0,00 4.069.665,22 11.776.473,61 
2004 24.112.931,97 11.776.473,61 12.336.458,36 4.069.665,22 
2005 41.422.774,66 28.182.597,19 13.240.177,47 0,00 
2006 53.079.235,49 41.422.774,66 11.656.460,83 0,00 
2007 56.513.744,29 53.079.235,49 3.434.508,80 0,00 
2008 65.032.698,20 56.513.744,29 8.518.953,91 0,00 

 (alle Beträge sind in Euro angegeben) 

 

Seite 291

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018 - Vogelsbergkreis



  
 

Die vorstehende Entwicklung führte nach Umstellung der Haushaltswirtschaft auf Doppik in der Eröff-

nungsbilanz zum 01.01.2009 zum Ausweis einer mit -21.950.041,10 EUR negativen Nettoposition. Die 

nach Regeln der Doppik aufgestellten Jahresabschlüsse verstärkten die nach kameralen Regeln sicht-

bare Tendenz zunächst noch. Nicht zuletzt durch eine endlich bei den Landkreisen direkt angekomme-

ne Entlastung von den Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ließen in den 

Jahresergebnissen 2013 und 2014 bereits eine deutliche Verbesserung erkennen. In 2015 konnte 

erstmals seit Einführung der Doppik sodann ein positives ordentliches Ergebnis erzielt werden, die or-

dentlichen Erträge lagen um 609 T€ über den ordentlichen Aufwendungen. Insbesondere die Verbesse-

rung im Kommunalen Finanzausgleich, hohe Finanzerträge aus den Beteiligungen sowie die anhalten-

de Niedrigzinsphase auf dem Kreditmarkt wirkten sich positiv auf das Jahresergebnis aus.  

 

Hj. ordentliches 
Ergebnis 

saldiertes 
ord. Ergebnis 

Aufstellungs-
beschluss KA 

Prüfungs- 
bescheid RPA 

Vorlage-
beschluss KA 

Beschluss KT 

1 2 3 4 5 6 7 

2009 - 5.441 - 5.441 15.03.2012 01.03.2013 14.03.2013 21.03.2013 

2010 - 12.597 - 18.038 16.04.2013 13.02.2015 22.04.2015 17.06.2015 

2011 - 13.729 - 31.767 21.08.2013 26.11.2015 28.04.2016 07.06.2016 

2012 - 7.805 - 39.572 20.03.2014 23.05.2016 15.09.2016 29.09.2016 

2013 - 5.659 - 45.231 10.11.2014 - - - 

2014 -1.429 -46.660 20.05.2015    

2015    609 -46.051 28.04.2016    

(alle Beträge in TEUR) 

 

III. Prognose für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2016 – 2021 

In gleicher Systematik wird für den von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erfassten Zeit-

raum das für die Betrachtung des Haushaltsausgleichs relevante ordentliche Ergebnis des jeweiligen 

Haushaltsjahres dargestellt und mit dem nach der Planung zu erwartenden Vorjahresergebnis saldiert.  

 

Hj. Ordentliches Ergebnis 
lt. mittelfristiger 
Ergebnisplanung 

„saldiertes ord. Ergebnis“ 
(Ergebnis lfd. Jahr + Ergeb-

nisse Vorjahre) 
1 2 3 

2016* 3.526 - 42.525 

2017 59 - 42.466 

2018 11 - 42.455 

2019 681 - 41.774 

2020 1.575 -40.199 

2021 2.432 -37.767 
 

(gemäß Haushaltsplan 2017/2018, Gesamtergebnis- und -finanzplanung – 2021, alle Beträge in TEUR 

 *: gemäß Budgetbericht zum 30.09.2016) 

 

Die Prognose für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 orientiert sich an dem Erlass „Orientierungsdaten 

zur kommunalen Finanzplanung bis 2020“ des Hessischen Innenministeriums vom 30.09.2016. Den Be-

rechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand April 2016 

zu Grunde. Diese basiert auf der zentralen Annahme, dass es zu keinen negativen Entwicklungen 
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kommt und der Finanzsektor stabil bleibt. Das Wirtschaftswachstum entwickelt sich jedoch nur mäßig, 

so dass es keinen Anlass zu großem Optimismus gibt. Das für die Steuerschätzung relevante nominale 

BIP-Wachstum wurde für die Projektion vom BMWi mit 3,6 % angegeben, das reale BIP wurde von der 

Bundesregierung mit 1,7 % gesehen.  
 

Die Entwicklung des Ausgleichsvolumens über den kommunalen Finanzausgleich (KFA) wird mit einem 

Zuwachs von 4 % in 2018 und jeweils 3,5 % ab 2019 erwartet, die Zuwachsrate der für die Haushalte 

der kreisangehörigen Kommunen (und deren Umlagegrundlagen) ebenso relevanten Anteil an der Ein-

kommenssteuer liegt deutlich darüber; der Anteil an der Umsatzsteuer, die gemeindlichen Realsteuern 

und die Gewerbesteuer entwickeln sich nach der Prognose überwiegend schwächer. Dies berücksich-

tigt geht die Finanzplanung für die Jahre 2018 – 2021 von einer Veränderung der einzelnen Ertrags- 

und Aufwandspositionen für den Vogelsbergkreis von jeweils 3% ab 2018 aus. 
 

Bei den folgenden Ertrags- und Aufwandsarten sind Steigerungsraten entsprechend der Vereinbarung 

zur Gewährung von Konsolidierungshilfen aus dem Kommunalen Schutzschirm vom 17.12.2012 einge-

plant: 

Kostenersatzleistungen und -erstattungen: 2,0 % 
Erträge aus Transferleistungen: 3,0 % 
Personal- und Versorgungsaufwendungen:  2,5 % 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Steigerung bei Mieten) 1,0 % 
Abschreibungen 1,0 % 
LWV-Umlage und Transferaufwendungen: 3,0 % 
Transferaufwendungen Teilhaushalt 51 (Jugendhilfe) 2,5 % 

 

IV. Ursachen der Entwicklung 

Trotz aller ernsthaften Konsolidierungsbemühungen der vorangegangenen Haushaltsjahre, die seit 

1997 durch die Aufsichtsbehörde mit Auflagen und Bedingungen im Rahmen der Haushaltsgenehmi-

gung begleitet wurden, hatte sich die Haushaltslage des Kreises kontinuierlich verschlechtert. Schon 

allein das belegt die strukturell bedingte Unterfinanzierung des Landkreises.  
 

Die Kombination „ländlicher Flächenkreis“ in Verbindung mit den landkreisspezifischen Aufgaben-

schwerpunkten „Schulträgerschaft“, „Sozial- und Jugendhilfe“, „Straßenbau“ und „öffentlicher Perso-

nennahverkehr“ stellt eine besondere Belastung dar, die in den letzten beiden Jahrzehnten nahezu 

ausnahmslos zu einer defizitären, nicht konsolidierungsfähigen Haushaltslage führte. Der Vogelsberg-

kreis ist mit einer Fläche von 1.459 km² der drittgrößte, aber mit inzwischen nur noch rund 74 Einwoh-

nern je km² (in 2015) der am dünnsten besiedelte Landkreis in Hessen. Die durchschnittliche Bevölke-

rungsdichte der hessischen Landkreise betrug zum Stand 31.12.2015 293 EW/km² und ist damit mehr 

als drei Mal so hoch wie aktuell im Vogelsbergkreis. Allein aus diesen Fakten lässt sich erklären, dass 

beispielsweise die Erschließung mit Straßen - der Vogelsbergkreis hat mit mehr als 300 km Kreisstra-

ßen das fünftgrößte Kreisstraßennetz zu unterhalten – oder die Schülerbeförderung und der öffentliche 

Nahverkehr sehr kostenaufwändig sind, weil große Strecken überwunden werden müssen, die dazu 
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vorzuhaltenden Einrichtungen aber nur von vergleichsweise wenigen Personen genutzt und finanziert 

werden. Einrichtungen wie Schulen und Sportstätten müssen zudem zahlreich und in kleinen Einheiten 

bereitgestellt werden, um die Wege und die Transportzeiten für die Betroffenen nicht unzumutbar wer-

den zu lassen. All dies erhöht die Fixkosten dieser Einrichtungen gegenüber dem dichter besiedelten 

Raum erheblich. Zwar konnte im Jahr 2015 zumindest der weitere Abwärtstrend der Bevölkerungsent-

wicklung gestoppt werden, gegenüber dem Vorjahr, in dem der niedrigste Stand seit Bestehen des Vo-

gelsbergkreises registriert wurde, war erstmals wieder eine sogar landesweit leicht überdurchschnittli-

che Bevölkerungszunahme zu verzeichnen,  

 

Unverändert bleibt aber die Aussage bestehen, dass die Bevölkerungsdichte sich von der aller anderen 

Landkreise in Hessen stark unterscheidet. Keine der kreisangehörigen Kommunen erreicht auch nur 

annähernd den Durchschnittswert, selbst die am dichtesten besiedelte Stadt Lauterbach liegt bei etwa 

der Hälfte des Landesdurchschnitts. 
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Jahr 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Alsfeld 18.091 17.906 16.931 17.353 17.721 18.060 17.467 16.351 16.142 

Antrifttal 2.054 1.978 2.035 2.114 2.168 2.228 2.146 2.007 1.919 

Feldatal 3.004 3.043 3.112 3.081 3.086 3.003 2.847 2.613 2.512 

Freiensteinau 3.262 3.171 3.130 3.292 3.422 3.465 3.449 3.301 3.131 

Gemünden 3.113 2.963 2.940 3.000 3.221 3.255 3.175 2.909 2.811 

Grebenau 2.892 2.840 2.930 3.177 3.086 2.980 2.734 2.567 2.375 

Grebenhain 4.781 4.757 4.763 5.156 5.331 5.282 5.164 4.907 4.684 

Herbstein 4.744 4.536 4.531 5.035 5.318 5.208 5.127 4.852 4.808 

Homberg 7.525 7.439 7.445 7.714 8.024 8.086 7.929 7.628 7.568 

Kirtorf 3.365 3.292 3.286 3.469 3.643 3.705 3.515 3.292 3.222 

Lauterbach 15.007 14.648 14.272 14.176 14.771 14.667 14.401 13.783 14.119 

Lautertal 2.537 2.507 2.491 2.602 2.711 2.724 2.577 2.472 2.367 

Mücke 8.774 8.810 8.911 9.376 10.180 10.250 10.171 9.482 9.348 

Romrod 2.861 2.823 2.842 3.004 3.044 3.099 3.043 2.881 2.729 

Schlitz 9.392 9.371 9.449 9.908 10.281 10.319 10.191 9.731 9.631 

Schotten 9.779 9.597 9.643 10.907 11.709 11.479 11.426 10.802 10.126 

Schwalmtal 3.355 3.227 3.129 3.348 3.405 3.282 3.108 2.853 2.800 

Ulrichstein 3.286 3.209 3.197 3.626 3.495 3.332 3.253 3.040 3.017 

Wartenberg 3.476 3.501 3.527 3.726 3.965 4.072 4.058 3.980 3.947 

Summe VB 111.298 109.618 108.564 114.064 118.581 118.496 115.781 109.451 107.256 
Einwohner in den Städten und Gemeinden des Vogelsbergkreises zum 31.12., Hessisches Statistisches Landesamt 

 

Seit Jahren ist festzustellen, dass alle in den Verdichtungsräumen vorhandenen Auffälligkeiten und De-

fizite mit ihren finanziellen Auswirkungen längst auch bei uns angekommen sind. Hinzu kommt, dass 

der Anteil der Menschen, die im Laufe ihres Erwerbslebens länger ohne Beschäftigungsmöglichkeit 

sind oder über ein geringeres Einkommen verfügen, in ländlichen Räumen generell höher ist. Sie sind 

deshalb überdurchschnittlich hoch von Altersarmut betroffen. Das Lohnniveau liegt nach Erhebungen 

des statistischen Landesamts im Vogelsbergkreis deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Über die 

Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die der örtliche Träger der Sozialhilfe, 

der Landkreis, zu tragen hat, bildete sich diese Situation im Kreishaushalt ab. Durch das Gesetz zur 

Stärkung der Finanzkraft der Kommunen wurde umgesetzt, dass die Kommunen zumindest von diesen 

letztgenannten Aufwendungen dauerhaft und nachhaltig entlastet werden. Durch die ab 2014 geltende 

100%ige Beteiligung des Bundes an den Nettoausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Er-

werbsminderung konnte so auch eine spürbare Entlastung des Ergebnishaushaltes erreicht werden, die 

maßgeblich zu dem erkennbaren Rückgang des Jahresfehlbetrages beitrug. 
 

Die einzige selbst beeinflussbare Finanzierungsquelle der Landkreise war und ist die Kreis- und 

Schulumlage. Da der Hebesatz hier die in der Vergangenheit zulässige Höchstgrenze von 58% erreicht 

hatte, bestand auch in diesem Bereich seither kein Gestaltungsspielraum mehr. Mit dem vom Landes-
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gesetzgeber neu geregelten KFA wird ab dem Ausgleichsjahr 2017 die Kreisumlage wieder freigege-

ben, eine Erhöhung des Umlagehebesatzes um bis zu 0,5 Prozentpunkte ist danach ohne aufsichtsbe-

hördliche Genehmigung zulässig, Veränderungen darüber hinaus unterliegen der Genehmigungspflicht. 

 

V. Bereits umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen 
 

1. Personalaufwand – Personalstellen lt. Stellenplan 
 

Hj. 
Stellen lt. 

Stellenplan  
besetzte Stellen 

zum 30.06. 

Veränderung der  
besetzten Stellen 

zu 2011 

prozentuale 
Veränderung 

zu 2011 

2011 558,85 527,90 
  

2012 570,76 525,70 -2,20 -0,42 % 

2013 570,76 527,45 -0,45 -0,09 % 

2014 570,76 523,16 -4,74 -0,90 % 

2015 576,76 521,93 -5,97 -1,13 % 

2016 595,03 524,47 -3,43 -0,65 % 

 

Personalaufwand und Stellenplan stehen seit jeher – in verstärktem Maß jedoch bei defizitären 

Haushalten – im Brennpunkt der öffentlichen Wahrnehmung, ihnen gilt daher die vorrangige Auf-

merksamkeit der politischen Gremien. Bereits das erste Haushaltskonsolidierungskonzept enthielt 

Festlegungen, den Personalaufwand einzudämmen und die Zahl der besetzten Stellen zu reduzie-

ren. Diese Zielsetzung wird kontinuierlich weiter verfolgt. Die vorstehende Tabelle zeigt, dass die 

Entwicklung der Stellen in den letzten fünf Jahren trotz Übernahme neuer Aufgaben und neuer ge-

setzlich verordneter Standards in nahezu allen Bereichen der Verwaltung weitgehend stabil ge-

blieben ist (Veränderung der tatsächlich besetzten Stellen zu 2011 unter 1,2%). Der Grund hierfür 

liegt auch in der konsequenten Anwendung aller verfügbaren Instrumente (Stellenbesetzungssper-

ren, zeitlich verzögerte Beförderungs- und Höhergruppierungsentscheidungen, Einzelfallprüfung 

bei Personalbedarfsforderungen unter Anlegung strenger Maßstäbe, flache Hierarchiestrukturen, 

Nutzung technischer und organisatorischer Gestaltungsmöglichkeiten). Beispiele für Bereiche, die 

in der letzten Zeit trotzdem zusätzlichen Personalbedarf verursacht haben, sind:  

Betreuungsangebote und pädagogische Mittagsbetreuung an insgesamt 41 Schulen, Anlagen-

buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Gesamtabschluss, Beteiligungssteuerung, Bil-

dungsberatung, Kommunalisierung sozialer Hilfen, Eingliederungshilfe, Hilfen für Asylbewerber 

einschl. Asylbetreuung, Kinderbetreuung, Erweiterung pädagogische Mittagsbetreuung, Kinderge-

sundheitsschutzgesetz, Tagespflege, schulbezogene Jugendsozialarbeit, Jugendhilfeplanung, In-

fektionsschutz, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung, Führerschein- und Waffenrecht, 

Bildungs- und Teilhabepaket, Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts, Zentrale 

Leitstelle, vorbeugender Brandschutz, Sachbearbeitung Rettungsdienst, Verstärkung Landschafts-

pflege im Rahmen der Dorferneuerung, zunehmender Bedarf an Deutschkursen an der VHS.  
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Auch durch die Beteiligung der Kreisverwaltung an zahlreichen Vergleichsringen, vergleichenden 

Untersuchungen (Kfz-Zulassung, Personalservice, Baugenehmigungen, Jugendhilfe) und nicht zu-

letzt vergleichenden überörtlichen Prüfungen (z.B. Volkshochschulen, Kreisumlage, Kreisstraßen, 

wirtschaftliche Betätigung, Rechnungsprüfungsämter, Haushaltsstruktur Landkreise, Asyl, Jugend-

hilfe) kann belegt werden, dass der Vogelsbergkreis die Forderung, auch den zur Erfüllung der 

Pflichtaufgaben erforderlichen Personalbestand auf das unabweisbare Maß zu beschränken, um-

gesetzt hat.  
 

Eine dezidierte Stellenbegrenzung, wie sie bis zum Haushaltsjahr 2014  seitens der Aufsichtsbe-

hörde vorgenommen wurde, ist seitdem nicht mehr weiter fortgeführt worden, weil nicht schlüssig 

darzulegen ist, inwieweit die massive Beschränkung der Personalstellen tatsächlich zu einer 

Haushaltskonsolidierung beiträgt. Durch die Vergabe des Reinigungsdiensts an private Anbieter 

entstand beispielsweise zusätzlicher und jährlich steigender Sachaufwand. In vielen Bereichen 

führt die knappe bis unzureichende Personalausstattung der Verwaltung letztlich zu Mehraufwand. 

Ein Beispiel hierzu: Bericht der 150. Vergleichenden überörtlichen Prüfung Haushaltsstruktur 

„Landkreise“ mit der Empfehlung, eine Ausweitung der präventiven Angebote im Bereich der Kin-

der-, Jugend- und Familienhilfe zu prüfen. Daraus resultiert die Zunahme um drei Stellen im Stel-

lenplan 2015 für die schulbezogene Jugendsozialarbeit. Der Schlussbericht der 185. Vergleichen-

den Prüfung Haushaltsstruktur 2015 Landkreise stellt zwar in fast allen untersuchten Bereichen ei-

nen höheren Pro-Kopf-Personalaufwand als in den meisten anderen untersuchten Landkreisen 

fest, empfiehlt aber zugleich an mehreren Stellen Maßnahmen, die nur mit einem höheren Perso-

naleinsatz umzusetzen sind. Mehrfach wird in dem Bericht darauf hingewiesen, dass eine perso-

nalintensivere und damit kostenträchtigere Verwaltung im Falle des Vogelsbergkreises und des 

Odenwaldkreises auf deren strukturelle Benachteiligung zurückzuführen sei. 

 

Zum Stand 30.06.2016 stellt sich die tatsächliche Stellenbesetzung wie folgt dar: 

tatsächlich besetzte Stellen 
lt. Stellenplan zum Stichtag: 

Beamte 
(incl. Anwärter) Tarifpersonal zusammen davon KVA 

gesamt 
ohne KVA 

30.06.2016 128,63 395,84 524,47 75,62 448,85 
 

2. Freiwillige Aufwendungen 

Die Aufwendungen für Geschäftsbereiche, die nicht zu den uneingeschränkten Pflichtaufgaben zu 

zählen sind (auszusondernde Aufgaben), waren durch langjährige aufsichtsbehördliche Auflagen 

auf einen Betrag von 1,5 Mio. EUR begrenzt. Nach einer in 2012 erfolgten Neubewertung wurden, 

in Abstimmung mit dem Regierungspräsidenten, mehrere Aufgabenfelder aus diesem Aufgabenka-

talog heraus genommen (Breitbandversorgung, VB-Consult, Hessencampus). Die Aufsichtsbehör-

de begrenzte daraufhin mit der Genehmigung zum Haushalt 2013 den Höchstbetrag der verblei-
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benden freiwilligen Leistungen auf nur noch rd. 1,3 Mio. EUR. An dieser Vorgabe orientiert sich 

auch der aktuelle Haushaltsplanentwurf 2017/2018. 

Produkt Bezeichnung 
 2018 
Ansatz  

 2017 
Ansatz  

11100 Unfallversicherung für Mandatsträger 910 € 910 € 

11100 Zuweisungen an die Fraktionen (Geschäftsführungsbedarf) 35.000 € 35.000 € 

11100 Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit 6.000 € 6.000 € 

11100 Partnerschaften des Kreises 6.000 € 6.000 € 

11100 Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungs- und Migrationsbeauftragte 3.000 € 3.000 € 

11100 PR- und Werbemaßnahmen Pressestelle/Kommunikation 1.000 € 1.000 € 

11110 Ehrengeschenke, Nachrufe, Kranzspenden 1.200 € 1.200 € 

11110 Kantine 48.920 € 47.410 € 

12600 Zuweisung an Kreisfeuerwehrverband 8.200 € 8.200 € 

24300 Besondere schulische Initiativen (Zuschuss AZN) 20.000 € 20.000 € 

28100 Kulturförderpreis  3.000 € 3.000 € 

28100 Kultursommer Mittelhessen 3.500 € 3.500 € 

28100 Förderung der öffentl. Musikschulen 20.450 € 20.450 € 

28100 Zuschüsse für Vereine und überregionale Veranstaltungen 400 € 400 € 

33100 Förderung der freien Wohlfahrtspflege 6.000 € 6.000 € 

35100 Aufwand Lokales Bündnis 14.000 € 14.000 € 

35100 Sonstige soziale Angelegenheiten incl. Familien- u. Frauenförderung 248.130 € 248.130 € 

36200 Kinder- und Jugendarbeit - bereinigter Zuschussbedarf 317.270 € 308.120 € 

36200 Betrieb der Jugendheime/Zeltlager - bereinigter Zuschussbedarf 188.500 € 179.980 € 

42100 Zuweisung an Sportvereine 89.000 € 89.000 € 

55400 Förderung des Naturschutzes 4.000 € 4.000 € 

55400 Ausgaben für den Tierschutz  600 € 600 € 

55500 Allg. Förderung der Landwirtschaft 220 € 220 € 

55500 Naturschutzgroßprojekt 95.000 € 95.000 € 

55500 Aufwand Moro 20.000 € 20.000 € 

57100 Zuweisung VB-Touristik 100.000 € 100.000 € 

57100 Geopark Vulkanregion 50.000 € 50.000 € 

57100 Maßnahmen zur Verbesserung des Wirtschaftsumfelds 45.000 € 45.000 € 

    1.335.300 € 1.316.120 € 

 

3. Interkommunale Zusammenarbeit 

Der Vogelsbergkreis praktiziert seit vielen Jahren interkommunale Zusammenarbeit in nahezu al-

len Bereichen seines Wirkungskreises: 

• Kooperationen mit anderen Landkreisen/kreisfreien Städten: 

in den Geschäftsfeldern Betreuung langzeitarbeitsloser Menschen, Medieneinsatz in den 

Schulen, Katastrophenschutz, Jugendförderung und Erwachsenenbildung; 

• Kooperationen mit kreisangehörigen Städten und Gemeinden 

in den Geschäftsfeldern Abfallentsorgung, Gewerbeüberwachung, Kfz-Zulassung, Einbürge-
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rung, betriebsärztlicher Dienst, Arbeitssicherheit, Bau und Betrieb von Sportstätten, Ju-

gendsozialarbeit, Tourismus, Gehalts- und Besoldungsabrechnung der kommunalen Be-

schäftigten, Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Geoinformationsdatennutzung (GIS). 

• Kooperationen mit privatrechtlichen Organisationen, Kirchen 

vor allem zur Wahrnehmung sozialpolitischer Aufgaben und im Bereich der Wirtschaftsför-

derung. Hier ist auch die angestrebte IKZ Sportentwicklungsplanung zu nennen, die in Ko-

operation mit dem Sportkreis Vogelsberg e.V. und den kreisangehörigen Städten und Ge-

meinden umgesetzt werden soll. 

• Bündelung der Aufgaben im Breitbandausbau: 

Zusammenarbeit des Zweckverbandes Oberhessische Versorgungsbetriebe mit den Land-

kreisen Wetterau und Vogelsberg und einem Teil der Städte und Gemeinden dieser beiden 

Landkreise 

 

4. Veräußerung von Liegenschaften 

Die Veräußerung zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigter Grundstücke und Gebäude wird 

weiter betrieben. In den zurückliegenden Jahren waren dies: 

• Grundschule Friedrichstraße Homberg/Ohm in 2012, 

• Grundschule Herbstein-Stockhausen (war nach einem in 2013 ergangenen Urteil des Verwal-

tungsgerichts Gießen unentgeltlich an die Stadt Herbstein zurück zu übertragen),  

• Grundschule in Frischborn in 2014, 

• Jugend- Freizeitheimes auf der Insel Wangerooge zum 01.12.2014, 

• Teilfläche des Grundstücks (116 qm) der Grundschule Antrifttal in Romrod im Mai 2016. 

Die ehemals als Frauenhaus genutzte Liegenschaft in Alsfeld-Altenburg konnte bisher nicht veräu-

ßert werden, das Gebäude ist aktuell vermietet (jährlicher Ertrag: 16 T€). 

 

VI. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen lt. Schutzschirmvertrag 

Mit dem Abschluss der Vereinbarung zwischen dem Land Hessen und dem Vogelsbergkreis vom 

17.12.2012 über Maßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs nach § 3 Abs. 3 Satz 2 des Ge-

setzes zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger 

Kommunen (Schutzschirmgesetz – SchuSG) hat sich der Vogelsbergkreis verpflichtet, folgende Konso-

lidierungsmaßnahmen zu ergreifen: 

  

Seite 299

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018 - Vogelsbergkreis



  
 

 

lfd.Nr. PB Maßnahme 
      

1 01 
Produktbereich Innere Verwaltung u.a. 
Reduzierung Personalaufwand 

2 01 
Liegenschaftsverwaltung 
Reduzierung des Mietaufwands 

3 04 
Volkshochschularbeit 
Erhöhung der Teilnahmeentgelte 

4 05 
Soziale Leistungen 
Erstattung Grundsicherung im Alter/bei Erwerbsminderung SGB XII 

5 06 
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 
Reduzierung Transferaufwendungen 

6 07 
Gesundheitsdienste 
Erhöhung Fleischbeschaugebühren 

7 16/03 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
Mehrerträge KFA 

 

Die einzelnen Maßnahmen und ihre aktuell erwartete Entwicklung über den gesamten Konsolidierungs-

zeitraum werden im Folgenden dargestellt (alle Beträge in TEUR). 
 

1. Reduzierung des Personalaufwands 

Personalaufwendungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

lt. Vereinbarung 2012 29.717 30.460 31.221 32.002 32.802 33.622 

lt. HHEntwurf 2017/18 32.977 35.058 36.182 37.087 38.014 38.964 

Differenz zu Vertrag 3.260 4.598 4.961 5.085 5.212 5.342 
 
Mit der Konsolidierungsvereinbarung hat sich der Kreis verpflichtet, den Personalaufwand durch 

organisatorische Maßnahmen zu begrenzen. Die Basis dieser Vereinbarung bildete der Haus-

haltsansatz 2013. Die Besoldungserhöhung zum 01.07.2013 war im Haushalt 2013 nicht einge-

rechnet. Zudem ergab sich seit dem die Notwendigkeit, zur Sicherstellung der Erfüllung gesetzlich 

zugewiesener Aufgaben mehrere Stellen zusätzlich zu besetzen (siehe Gliederungspunkt V., Nr. 

1), die ebenfalls nicht im kalkulierten Personalaufwand berücksichtigt werden konnten. Damit 

konnte der angestrebte Konsolidierungsbeitrag nicht erwirtschaftet werden. Der Ausfall konnte je-

doch durch andere Konsolidierungsbeiträge ersetzt werden. Die Begrenzung des Personalauf-

wands bleibt weiterhin Ziel der Haushaltskonsolidierung. Allerdings bieten sich wegen der bereits 

seit vielen Jahren restriktiven Personalbewirtschaftung nur noch sehr begrenzte Möglichkeiten. 

Zudem werden diese Bemühungen immer wieder durch die Verschärfung gesetzlicher Standards 

und die Zuweisung neuer Aufgaben konterkariert. 
 

Von der aktuellen Flüchtlingsproblematik sind mehrere Aufgabenbereiche der Kreisverwaltung in-

tensiv betroffen. Zur Abdeckung eines möglicherweise zusätzlich entstehenden Stellenbedarfs se-

hen die Stellenpläne weiterhin vorsorglich einen „Stellenpool Flüchtlinge“ im Umfang von 15 Stel-
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len vor. Damit soll dem Kreisausschuss auch weiterhin die Handlungsfähigkeit erhalten werden für 

den Fall, dass aus der Versorgung der Flüchtlinge unmittelbar entstehender zusätzlicher Perso-

nalbedarf nicht durch befristete Verträge gedeckt werden kann. Ohne diese Möglichkeit müsste vor 

entsprechenden Stellenausschreibungen sonst zunächst der Stellenplan im Wege einer Nach-

tragshaushaltssatzung angepasst werden. Der Kreisausschuss wird anstreben, dass die Schutz-

schirmvereinbarung auch bei zusätzlichem Personal- und Transferaufwand eingehalten wird bzw. 

der ausgeglichene Ergebnishaushalt auch im Ergebnis eingehalten werden kann.  
 

Die Haushaltssatzung 2017/2018 bestimmt weiterhin eine Stellenbesetzungssperre von 12 Mona-

ten, die grundsätzlich für alle frei werdenden Stellen gilt. Über Ausnahmen in begründeten Einzel-

fällen und über eine Wiederbesetzung der Stelle nach Ablauf der Sperre entscheidet der Kreisaus-

schuss nach Vorlage einer Stellenbedarfsanalyse. Diese muss mögliche Alternativen (Leistungs-

änderungen, Organisationsänderungen) darstellen und deren Aufwand beziffern. 
 

Die hausinterne Überprüfung aller Ämter, die in 2013 begonnen hat, soll in den Folgejahren fortge-

setzt werden. Sie hat zum Ziel, die innere Organisation und den Personaleinsatz bedarfsgerecht 

zu steuern und soll mit eigenem Personal durchgeführt werden. Wegen des dadurch sehr begrenz-

ten Ressourceneinsatzes wird die gesamte Maßnahme einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Erfah-

rungen der ersten Jahre haben zudem gezeigt, dass die Aufgabe ohne eine Aufstockung von Stel-

len nicht durchgeführt werden kann. Daher wurde bereits in 2015 eine zusätzliche Stelle im Be-

reich Personalentwicklung vorgesehen, die jedoch erst Ende des Jahres 2016 besetzt wurde. 
 

Mit der Neuorganisation des Hausmeister- und Reinigungsdienstes für die kreiseigenen Liegen-

schaften soll weiterhin von einer an der Schulgröße orientierten Stundenbemessung auf eine an 

Grundstücks- und Gebäudegrößen angelehnte Berechnung umgestellt werden. Neben einer objek-

tiveren Arbeitszeitbemessung soll die Bildung von regionalen Stundenpools (z.B. an größeren oder 

benachbarten Schulstandorten) eine verlässliche, wirtschaftliche Vertretungsregelung und die Aus-

führung von Unterhaltungsmaßnahmen mit eigenen Kräften ermöglichen.  
 

Die dem Kreis als Pflichtaufgabe zugewiesene schulbezogene Jugendsozialarbeit wird mittlerweile 

in mehreren Kommunen mit der gemeindlichen Kinderbetreuung und Jugendarbeit verknüpft.  
 

Die Beteiligung an dem durch den Hessischen Landkreistag initiierten Kennzahlenvergleich in der 

Jugendhilfe ist angelaufen, nachdem die Teilnahme am Kennzahlenvergleich SGB XII als erfolg-

reich bewertet wird. Hierzu wurden die operativen Arbeiten aufgenommen, mit ersten Erkenntnis-

sen ist in 2017 zu rechnen. 
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2. Reduzierung des Sach- und Dienstleistungsaufwands 

Sach-u.Dienst.-Aufwand 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

lt. Vereinbarung 2012 ohne Gastschulbeiträge 22.448 22.659 22.871 23.086 23.302 23.521 

lt. HHEntwurf 2017/2018 21.924 23.139 23.399 23.623 23.849 24.078 

Differenz bereinigt um Gastschulbeiträge zu Vertrag -524 480 528 537 547 557 

 
Die Beträge lt. Schutzschirmvertrag wurden um die Gastschulbeiträge bereinigt, da diese nun un-

ter der Kontengruppe 71 etatisiert sind.  

Zur Reduzierung des Sach- und Dienstleistungsaufwands liegt der Fokus bereits seit Jahren auf 

der Optimierung des Energieverbrauchs der kreiseigenen Liegenschaften. Durch die abgeschlos-

sene Sanierung der Schule an der Wascherde, die weitgehend abgeschlossene Sanierung der 

Alexander-von-Humboldt-Schule sowie weitere Sanierungsmaßnahmen lag der Einspareffekt wei-

terhin über dem vereinbarten Konsolidierungspotential. Die Aufwendungen für die Gebäudebewirt-

schaftung konnte somit im Vergleich zum Schutzschirmvertrag im Haushalt 2017/2018 mit rund 

500 T€ geringer angesetzt werden.  

Bezüglich der Mieten für die Schule an der Wascherde und die Vulkan-Sporthalle liegt die Einspa-

rung weiterhin bei zusammen 329 T€. Die Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft ermöglichte es 

dem Vogelsbergkreis, die Miete neu zu kalkulieren.  

Dem gegenüber stehen steigende Sachkosten für die Fremdreinigung der Schulen und der Verwal-

tung. Im Vergleich zum Schutzschirmvertrag mussten Mehraufwendungen in Höhe von 500 T€ 

veranschlagt werden. Der noch vorhandene Sanierungsstau an den Schulen machte es zudem 

notwendig, die Bauunterhaltungskosten um 300 T€ in 2017 und 600 T€ in 2018 höher anzusetzen, 

als im Schutzschirmvertrag noch vorgesehen. Dieser Betrag ist jedoch durch den Ertrag aus der 

Schulumlage ergebnisneutral. Zudem bestand für 2017 noch die Notwendigkeit, 200 T€ an Bauun-

terhaltungskosten für das Gebäude, in dem die Atemschutzstrecke untergebracht ist, anzusetzen. 

Ein weiterer Punkt stellen die aufgrund des großen Straßennetzes erhöhten Aufwendungen für 

Deckenerneuerungen der kreiseigenen Straßen dar. Hier sind Mehrkosten von 300 bis 400 T€ 

jährlich anzusetzen. Die Kostensteigerung der gesamten Sach- und Dienstleistungen konnte im 

Vergleich zum Schutzschirmvertrag durch eine konsequente sparsame Haushaltswirtschaft auf 2% 

begrenzt werden. 

 

3. Produkt Volkshochschule: Erhöhung der Teilnahmeentgelte 

vhs - Entgelte 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

lt. Vereinbarung 2012 494 494 494 494 494 494 

lt. HHEntwurf 2017/18 494 523 523 523 523 523 

Differenz zu Vertrag 0 29 29 29 29 29 

 
Zur Erreichung eines ausgeglichenen ordentlichen Ergebnisses innerhalb des durch das Schutz-

schirmgesetz vorgegebenen Zeitraums wurde als eine Maßnahme die Erhöhung der Teilnahme-
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entgelte umgesetzt. Mit der erstmaligen Erhöhung um 0,20 EUR je Unterrichtseinheit wurde der 

Kostendeckungsgrad der Volkshochschule verbessert. Der hier dargestellte Mehrertrag von 29 T€ 

wurde durch eine nochmalige Gebührenerhöhung verursacht, es werden jedoch auch um 27 T€ 

höhere Aufwendungen, bedingt durch einen höheren Bedarf an Sachkosten durch die Zunahme 

des Kursvolumens und die Honorarerhöhung etatisiert.  

 

4. Produktbereich Soziale Leistungen: Erhöhung der Erstattung Grundsicherung SGB XII 

Die Rahmenvereinbarung über den Kommunalen Schutzschirm zwischen der Hessischen Landes-

regierung und den Kommunalen Spitzenverbänden legt fest, dass die Landkreise die ab dem Jahr 

2013 entstehenden Mehrerträge aus der Erstattung der Aufwendungen für Grundsicherung im Al-

ter und bei Erwerbsunfähigkeit (SGB XII) uneingeschränkt zur Konsolidierung einsetzen, soweit 

diese nicht durch gesetzlich bedingte Mehraufwendungen aufgezehrt werden.  

 
Im Konsolidierungszeitraum wird sich diese Maßnahme nach aktueller Einschätzung wie folgt ent-

wickeln: 

Mehrerträge SGB XII 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

lt. Vereinbarung 2012 4.730 4.872 5.018 5.169 5.324 5.484 

lt. HHEntwurf 2017/18 5.738 6.488 6.488 6.683 6.883 7.090 

Differenz zu Vertrag 1.008 1.616 1.470 1.514 1.559 1.606 
 
Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass die Erstattungen über den bei Antragstellung kal-

kulierten Erträgen liegen. Allerdings ergibt sich daraus kein zusätzliches Konsolidierungspotential, 

weil sich im gleichen Umfang auch die korrespondierenden Transferaufwendungen erhöhen.  

 
5. Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Reduzierung der Transferaufwendungen 

Transferaufw. JA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

lt. Vereinbarung 2012 19.798 20.293 20.800 21.320 21.853 22.399 

lt. HHEntwurf 2017/18 18.777 24.059 24.059 24.660 25.277 25.909 

bereinigt um Mehraufw. umA  18.777 18.059 18.059 18.660 19.277 19.909 

Differenz zu Vertrag -1.021 -2.234 -2.741 -2.660 -2.576 -2.490 
 
In der oben dargestellten Tabelle wurden die Mehraufwendungen für stationäre Leistungen für un-

begleitete minderjährige Ausländer (umA) von jährlich 6 Mill. € herausgerechnet, da diese zu 

100% vom Land erstattet werden. 

Der Konsolidierungsmaßnahme lag die Annahme zugrunde, dass sich durch die Verstärkung prä-

ventiver Angebote die besonders kostenträchtigen Hilfemaßnahmen der gesetzlichen Jugendhilfe 

reduzieren lassen. Zunächst aus Mitteln des sogenannten Bildungs- und Teilhabepakets finanziert 

wurde seit 2012 mit drei Beschäftigten an mehreren Schulstandorten Schulsozialarbeit etabliert. 

Die Angebote haben sich nach Einschätzung des Jugendamts durchweg sehr bewährt und bereits 
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von Beginn an dazu beigetragen, die gesetzliche Aufgabenstellung bedarfsgerechter und wirt-

schaftlicher zu erfüllen. Dies zeigt sich in dem kalkulierten Transferaufwand.  

 
6. Produktbereich Gesundheitsdienste (Teilhaushalt 80): Erhöhung der Fleischbeschaugebühren 

Entgelte Fleischbeschau 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

lt. Vereinbarung 2012 187 187 187 187 187 187 

lt. HHEntwurf 2017/2018 203 223 223 223 223 223 

Differenz zu Vertrag 16 36 36 36 36 36 
 
Die vereinbarte Wirkung konnte durch den Erlass einer Gebührensatzung in 2014 erreicht werden. 

 
7. Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft/Schulträgeraufgaben (nur Schulumlage): Mehrerträge 

aus dem Kommunalen Finanzausgleich 

Mehrerträge KFA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

lt. Vereinbarung 2012 74.670 77.890 81.251 84.759 88.420 92.240 

lt. HHEntwurf 2017/18 78.689 80.227 82.959 85.713 88.444 91.257 

Differenz zu Vertrag 4.019 2.337 1.708 954 24 -983 
 
Auch diese Konsolidierungsmaßnahme wurde als für die Landkreise verpflichtend in der Rahmen-

vereinbarung zwischen Landesregierung und Kommunalen Spitzenverbänden festgeschrieben. 

Demnach müssen alle aus dem Kommunalen Finanzausgleich zu erwartenden Mehrerträge unein-

geschränkt zur Konsolidierung des Haushalts eingesetzt werden, soweit diese nicht durch gesetz-

lich bedingte Mehraufwendungen aufgezehrt werden. Die vorstehende Tabelle bildet jeweils die 

Erträge aus Zuweisungen und Umlagen reduziert um die Aufwendungen aus Krankenhaus- und 

LWV-Umlage ab. Das Jahr 2017 zeigt noch eine wesentliche Verbesserung zum Schutzschirmver-

trag. Aufgrund geringerer Steigerungsraten für die Kreis- und Schulumlage im aktuellen Haus-

haltsplan, welche an die Orientierungsdaten des Landes vom 30.09.2016 angelehnt sind und ab 

2018 3% betragen (statt 4,5% lt. Schutzschirmvertrag), fallen die Mehrerträge in der mittelfristigen 

Planung bis 2020 geringer aus. In 2021 würden sich die Erträge lt. heutiger Prognose im Vergleich 

zur Schutzschirmprognose sogar verringern. Die verbleibenden Erträge aus dem kommunalen Fi-

nanzausgleich entwickeln sich somit lt. Finanzplanungserlass nicht in dem Umfang, wie dies noch 

bei Abschluss der Konsolidierungsvereinbarung im Jahr 2012 erwartet werden durfte. Das Konso-

lidierungsziel konnte daher nur durch eine Anhebung der Umlagehebesätze um in der Summe 

0,5%-Punkte in 2018 eingehalten werden. Entgegen der Annahmen des Vorjahres, die eine jährli-

che Erhöhung der Kreisumlage um jeweils 0,5 % vorsahen, bleibt dies aber die einzige Umlage-

veränderung im Planungszeitraum bis 2021. 
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